
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2009/6/4 2006/13/0143
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.06.2009

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §232 Abs1;

1. BAO § 232 heute

2. BAO § 232 gültig ab 26.03.2009 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 20/2009

3. BAO § 232 gültig von 01.01.1962 bis 25.03.2009

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden): 2006/13/0144

Rechtssatz

In einem Sicherstellungsverfahren muss zwar nicht (abschließend) entschieden werden, ob der Abgabenanspruch

tatsächlich entstanden ist (vgl. z.B. das hg. Erkenntnis vom 4. Juni 2008, 2005/13/0041), der Sicherstellungsauftrag

muss allerdings eine schlüssige Begründung enthalten, warum die Abgabenbehörde den Abgabentatbestand als

verwirklicht ansieht (vgl. z.B. das hg. Erkenntnis vom 22. März 1991, 90/13/0074, sowie Ritz, BAO3, § 232 Tz 8).

Abgabenanspruch ist auch der Rückforderungsanspruch eines zu Unrecht in Anspruch genommenen

Vorsteuerüberhangs, wobei es nicht darauf ankommt, ob ein Guthaben ausbezahlt worden ist (vgl. das hg. Erkenntnis

vom 17. Oktober 2001, 96/13/0055).In einem Sicherstellungsverfahren muss zwar nicht (abschließend) entschieden

werden, ob der Abgabenanspruch tatsächlich entstanden ist vergleiche z.B. das hg. Erkenntnis vom 4. Juni 2008,

2005/13/0041), der Sicherstellungsauftrag muss allerdings eine schlüssige Begründung enthalten, warum die

Abgabenbehörde den Abgabentatbestand als verwirklicht ansieht vergleiche z.B. das hg. Erkenntnis vom 22. März

1991, 90/13/0074, sowie Ritz, BAO3, Paragraph 232, Tz 8). Abgabenanspruch ist auch der Rückforderungsanspruch

eines zu Unrecht in Anspruch genommenen Vorsteuerüberhangs, wobei es nicht darauf ankommt, ob ein Guthaben

ausbezahlt worden ist vergleiche das hg. Erkenntnis vom 17. Oktober 2001, 96/13/0055).
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